
Aktualisierung: 

Änderung und Ergänzung der Richtlinien (R-16-01) 
A.08/Januar 2020 

1. R-16-01 Bahnverkehr 

Die bestehenden R-16-01 «Bahnverkehr; Allgemeines» und die R-16-01 «Bahnverkehr Datenkata-
log RailControl» wurden zu einer R-16-01 «Bahnverkehr» zusammengeführt, komplett überarbeitet 
und punktuell angepasst. 

Neuigkeiten: 

 Das EVU, das grenzüberschreitende Güterzüge im Netz der SBB-Infrastruktur summarisch 
anmeldet, muss seine E-Mailadresse der EZV bekanntgeben. Die EZV kann eine allfällige 
Zollprüfung/Beschau dem EVU via E-Mailadresse mitteilen (vgl. Ziffer 2.2.2 und Ziffer 2.5). 

 Bei grenzüberschreitenden Güterzügen, die das EVU nicht im Netz der SBB-Infrastruktur 
summarisch anmeldet, meldet das EVU die Züge der zuständigen Grenzzollstelle mittels 
Zugsliste an (vgl. Ziffer 2.2.3). 

 Das Kapitel 4.2 Vereinfachtes Versandverfahren mit CIM-Frachtbrief (vgVV) wurde kom-
plett überarbeitet. 

 Die Ziffer 4.4 Andere vereinfachte nationale Transitverfahren und die Ziffer 4.7 Besonder-
heiten. 

2. Inkrafttreten der neuen Vorschriften 
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